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1. ANLASS UND ZIEL DER PLANAUFSTELLUNG SOWIE PLANUNGSER-

FORDERNIS 

Das Plangebiet befindet sich in einer exponierten Lage direkt an der Ostsee-
küste. In den letzten Jahren ist es zu Bauvorhaben gekommen, die den Cha-
rakter des Gebietes zunehmend verändern. Die Gemeinde möchte trotz der 
schnell steigenden Grundstückswerte und dem damit verbunden Nachfrage-
druck eine verträgliche städtebauliche Weiterentwicklung sichern und neben 
einer behutsamen Nachverdichtung den Charakter des Gebietes erhalten. 

Da die bisherigen Festsetzungen für diese Zielsetzung nicht ausreichend wa-
ren, hat sich die Gemeinde entschlossen die 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 3 aufzustellen.  

Der Plangeltungsbereich schließt direkt an den Plangeltungsbereich des Be-
bauungsplanes Nr. 1, für den sich ebenfalls die 1. Änderung in Aufstellung 
befindet. 

2. PLANUNGSGRUNDLAGEN 

2.1. Rechtsgrundlagen 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 der Gemeinde Strande wird auf 
der Grundlage des Baugesetzbuches aufgestellt. Im Anhang sind die weiteren 
Gesetze und Verordnungen, die für die Aufstellung von Bauleitplänen zu be-
achten sind, in ihrer jeweils gültigen Fassung aufgeführt. 

Die vorliegende Planung hat die Nachverdichtung eines bestehenden Gebie-
tes als Ziel und stellt eine Maßnahme der Innenentwicklung dar. Da die ent-
sprechenden Voraussetzungen erfüllt sind, hat sich die Gemeinde entschie-
den, das Verfahren gemäß des § 13a BauGB i. V. m. § 13 BauGB durchzu-
führen, eine Umweltprüfung ist somit nicht erforderlich. Von der frühzeitigen 
Beteiligung der Behörden sieht die Gemeinde ab, eine frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit hat im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung stattgefun-
den. 

2.2. Übergeordnete und vorangegangene Planungen 

2.2.1. Ziele der Raumordnung und Landesplanung sowie des Regionalplanes 

Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung ergeben 
sich aus dem am 04.10.2010 in Kraft getretenen Landesentwicklungsplan 
(LEP) Schleswig-Holstein vom 13.07.2010 (LEP 2010; Amtsbl. Schl.-H., S. 
719) und dem Regionalplan für den Planungsraum III (Fortschreibung 2000). 
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Abbildung 1: Ausschnitt Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 

Die Gemeinde Strande liegt gemäß Landesentwicklungsplan im Ordnungs-
raum Kiel. Das Plangebiet befindet sich in einem Entwicklungsraum für Tou-
rismus und Erholung. Entlang der Küste verläuft ein Schwerpunktraum für 
Tourismus und Erholung. 

Im Regionalplan III ist im Norden angrenzend an das Plangebiet die Abgren-
zung der Siedlungsachse dargestellt. 

 

Abbildung 2: Ausschnitt Regionalplan III Schleswig-Holstein 

Weitere relevante Aussagen sind in den Plänen nicht getroffen. 
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2.2.2. Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Strande aus den 70er Jahren stellt 
das Gebiet als reines Wohngebiet dar. Nordöstlich sind ein Weg entlang der 
Küste und ein begleitender Grünstreifen dargestellt. Da die zukünftige Nutzung 
der Darstellung des Flächennutzungsplanes entspricht, ist eine Änderung 
nicht erforderlich. 

 

Abbildung 3 : Ausschnitt des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Strande 

2.2.3. Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Strande wurde im Jahr 1998 neu aufge-
stellt. Der Plangeltungsbereich ist als Wohnbaufläche dargestellt. Am nördli-
chen Rand des Plangebietes verläuft ein Fließgewässer. Im Osten ist eine 
Grünfläche dargestellt. Im Gebiet sind Einzelbäume überwiegend innerhalb 
der privaten Grundstücksflächen dargestellt. Entlang des Fördeufers im Osten 
ist darüber hinaus die Signatur eines Wanderweges. Weitergehende Aussa-
gen sind in dem Landschaftsplan nicht getroffen. Da es sich bei der vorliegen-
den Planung um die Sicherung des Bestandes und des Ortsbildes handelt, 
steht sie den Darstellungen des Landschaftsplanes nicht entgegen. 
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Abbildung 4: Auszug aus dem Landschaftsplan der Gemeinde Strande 

 

2.2.4. Angrenzende Bebauungspläne 

Im Südwesten des Plangebietes grenzt der Bebauungsplan Nr. 1 an. Zeit-
gleich zum vorliegenden Planverfahren befindet sich auch die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1 in Aufstellung. Die Planungsziele für dieses Planver-
fahren entsprechen den Planungszielen des vorliegenden Bauleitplanverfah-
rens.  

2.3. Verfahrensschritte 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind bisher folgende Verfahrensschritte 
durchgeführt worden: 

Empfehlung zur Fassung des Aufstellungs-
beschlusses durch den Umwelt-, Bau- und 
Abwasserausschuss 

22.11.2017 

Aufstellungsbeschluss durch die Gemein-
devertretung der Gemeinde Strande 

07.12.2017 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  
§ 3 Abs. 1 BauGB  

16.05.2017 

Empfehlung zur Fassung des Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss durch den Umwelt-, 
Bau- und Abwasserausschuss  

06.11.2018 

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 26.11.2018 
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Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 3 Abs. 2 BauGB) 

24.01.2019 bis  
28.02.2019 

Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 
BauGB) 

24.01.2019 bis  
28.02.2019 

Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 4a Abs. 3 BauGB) 

16.01.2020 bis 
17.02.2020 

Erneute Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4a 
Abs. 3 BauGB) 

16.01.2020 bis 
17.02.2020 

Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 4a Abs. 3 BauGB) 

im Verfahren 

Erneute Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4a 
Abs. 3 BauGB) 

im Verfahren 

Satzungsbeschluss ausstehend 

3.  PLANGEBIET 

3.1. Lage 

Die Gemeinde Strande liegt etwa 16 km nördlich von der Landeshauptstadt 
Kiel und etwa 28 km östlich von Eckernförde. Das Plangebiet liegt ca. 1 km 
nördlich des Ortszentrums direkt an der Küstenlinie der Ostsee. Über die Bun-
desstraße 503 ist die Gemeinde an das überregionale Straßennetz ange-
schlossen. 

 

Abbildung 5: Lage des Planungsgebietes 
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3.2. Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 umfasst 
den nördlichen Siedlungsbereich der Ortslage der Gemeinde. 

 

Abbildung 6: Plangeltungsbereich 

Der Plangeltungsbereich wird begrenzt durch: 

- Landwirtschaftliche Fläche im Norden, 

- die Ostsee im Osten, 

- wohnbaulich genutzte Grundstücke im Süden und Westen. 

Die Größe des Geltungsbereiches beträgt etwa 6,7 ha.  



 

 
 

 

 Gemeinde Strande, Begründung zur 1. Änderung des B-Planes Nr. 3 

10 

 

3.3. Bestandssituation und räumliche Analyse 

Für das Plangebiet wurde im Jahr 1993 ein Bebauungsplan aufgestellt, der 
bereits damals die städtebauliche Struktur des Gebietes erhalten sollte. Auf-
grund der Lage des Plangebietes direkt an der Küste der Ostsee mit Strand-
abschnitten und einfachen Zugängen zum Wasser, war es das Ziel der 
Planaufstellung, die Entwicklung des Gebietes städtebaulich verträglich zu 
steuern.  

 

Abbildung 7: Luftbild des Geltungsbereiches  

Innerhalb des Plangebietes lassen sich verschiedene Quartiere identifizieren, 
die eine homogene und oftmals besondere Architektur aufweisen. Der Cha-
rakter des Gebietes entsteht durch dieses Nebeneinander von Bebauungsty-
pen. Dem wird mit der vorliegenden Planung durch entsprechende Festset-
zungen, Rechnung getragen werden. 

Das Plangebiet ist heute so gut wie vollständig bebaut. Die Bebauung besteht 
fast ausschließlich aus Einzelhäusern in offener Bauweise. Auf der östlichen 
Seite des Fritz-Reuter-Weges befindet sich eine Hausgruppe mit Flachdä-
chern, ihr gegenüber stehen Einzelhäuser mit Satteldächern. Hier haben sich 
kleinräumig sehr homogene Siedlungsbilder entwickelt. 

  
Abbildung 8: Bebauungstypen Fritz-Reuter-Weg  Abbildung 9: Homogene Einzelhausbebauung 


















